
 

Anlage I 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
für Einsätze und Leistungen 

der Feuerwehr der Universitätsstadt Siegen vom 30.11.2016 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.496) und des § 52 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.Dezember 2015 
(GV.NRW.S.886) hat der Rat der Universitätsstadt Siegen in seiner Sitzung am 22.02.2023 folgende 1. 
Änderungssatzung beschlossen: 

 
§ 13 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Änderungssatzung und der als Anlage beigefügte Kostentarif treten am 01.03.2023 in Kraft. 
 
 
Anlage 1 

 
Kostentarif zur 

1. Änderungssatzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
für Einsätze und Leistungen 

der Feuerwehr der Universitätsstadt Siegen 
(Feuerwehrsatzung) 

vom 22.03.2023 
 
 

Abschnitt 2 
Entgelte 

 
 

 
 
III. Pauschalsätze 
 
Nr. Bezeichnung Pauschale 

2 Brandsicherheitswache (pro Stunde und Feuerwehrmann/-frau) 39,00 € 
 
 




